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 Veröffentlicht am 25.10.2000

Norm

BPGG §4 Abs4

BPGG §16

Rechtssatz

Auch wenn die verfassungsrechtlich unbedenkliche Übergangsbestimmung des § 4 Abs 4 BPGG idF BGBl 1993/110 in

der Zeit vom 1. 7. 1993 bis 30. 6. 1995 keinen direkten Klageanspruch eines Behinderten auf ein Stufe 2

übersteigendes P;egegeld gewährt, =ndet die Legalzession des § 16 BPGG dann statt, wenn P;egegeld in höherem

Ausmaß tatsächlich gewährt wurde.
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